
 

 

  

     

 

 

 
 

 
   

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn ___________________________________ 

 

___________________________________für die Einführungsphase (EF) der gymnasialen Oberstufe im 

Schuljahr 2024 / 2025 an. 

 

Angaben zur Schülerin / zum Schüler: 

Name: Vorname: 

Anschrift: 

Geb.-Datum: Geb.-Ort/Land: 

Staatsangehörigkeit:  Spätaussiedler: 

Handy: Zuzug aus dem Ausland /Zuzugsjahr: 

E-Mail-Adresse: 

Festgestellte, für den Schulbereich bedeutsame Einschränkungen/Erkrankungen: 

______________________________________________________________________________________________________ 
Achtung: Seit dem 1.3.2020 besteht Impfpflicht gegen die Masernerkrankung!!! 

Der Nachweis über Impfschutz gegen Masern gem. § 20 Abs.9 IfSG liegt vor              ☐ 
Kopie (Impfausweis, Anlage zum U-Heft, ärztl. Zeugnis über Immunität oder Kontraindikation, Bestätigung einer staatl. Stelle, 

dass ein Nachweis bereits vorlag) bitte den Anmeldeunterlagen beifügen! 

 

Besuchte Schulen: 

von-bis Schule/Ort: 

von-bis Schule/Ort: 

Fremdsprachenfolge: 

1. von Kl. bis Kl. 

2. von Kl. bis Kl. 

3. von Kl. bis Kl. 

4. von Kl. bis Kl. 

 

Angaben zu den Eltern: 

Mutter Vater 

Name/Vorname: Name/Vorname: 

Anschrift: Anschrift: 

Tel. privat: Tel. privat: 

Tel. Beruf: Tel. Beruf: 

Handy: Handy: 

Geburtsland: Geburtsland: 

ggf. Zuzugsjahr: ggf. Zuzugsjahr: 

Werrestraße 10, 32049 Herford                                
 
Telefon:  05221-189 3690 
Fax:  05221-189 3694 
E-Mail:  info@rg-herford.de 
Homepage: www.rg-herford.de 



 

 

Einwilligung zur Nutzung der IT-Infrastruktur 

 

Im Unterricht kann es vorkommen, dass Unterrichtsinhalte mithilfe neuer Medien (z.B. Schulcomputer) unter Zugriff auf das von 

der Stadt Herford administrierte Schulnetzwerk erarbeitet werden. Dazu wird für jeden Schüler ein Benutzerkonto erstellt. Zur 

Erstellung der Benutzerkonten und damit ein Zugriff auf Kurs- bzw.- Klassen-Austauschordner möglich ist, wird der Name sowie 

die Klasse des Schülers im Schulnetzwerk gespeichert. Um Missbräuche zu vermeiden, werden alle Aktivitäten im Schulnetzwerk 

(z.B. Internetzugriffe, erstellte und gespeicherte Dateien) von Seiten der Stadt mitprotokolliert. Die Medienbeauftragten der Schule, 

die Administratoren der Stadt und im Falle von Straftaten (Z.B. illegale Downloads, Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke, 

Cybermobbing) auch die zuständigen Ermittlungsbehörden können diese Protokolle einsehen und auf im Homeverzeichnis 

gespeicherte Dateien und Daten zugreifen. Passwörter dürfen von Schülern daher nicht an Dritte weitergegeben werden, da sie für 

Missbräuche ihres Benutzerkontos haftbar sind. Zudem müssen die Schulgeräte pfleglich behandelt werden. 

Damit die IT-Infrastruktur von Ihrem Kind genutzt werden kann, benötigen wir Ihr Einverständnis. Nur wenn Ihre Einwilligung 

vorliegt, kann Ihr Kind die Zugangsdaten zum Schulnetzwerk erhalten. 

Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 

 

Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden:                          ja                                nein                

 

Fahrtenprogramm 

Die Teilnahme am Fahrtenprogramm unserer Schule ist verpflichtend. 

 

 

Hinweise an die Sorgeberechtigten zur Datenweitergabe: 

 

Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. Die 

häufigsten Konstellationen - mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben - sind:  

a) Zusammenlebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten an beide Elternteile 

grundsätzlich zulässig  

b) Dauernd getrenntlebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich ist etwas anderes 

geregelt (§ 1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlicher anderer 

Entscheidung, Übermittlung nur an den festgelegten Sorgeberechtigten  

c) Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB):  

a) Gemeinsames Sorgerecht bei Abgabe einer Sorgerechtserklärung des Kindesvaters: Übermittlung an beide 

Elternteile, ansonsten nur an die Mutter. 

Daher: 

 

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht?                                              ja                         nein            

Gerichtsurteil vom: 

 

Einsicht erhalten am:                Unterschrift Aufnehmender: 

 

Bei Lebensgemeinschaften: Hat der Vater eine Sorgerechtserklärung abgegeben?            ja                         nein                  

 

Bei „Nein“: Ich bin damit einverstanden, dass 

auch der leibliche Kindsvater über schulische 

Leistungen unseres Kindes informiert wird:  

Unterschrift der Mutter:  Anschrift des leibl. Kindsvaters: 

 

 

 

 

Herford, ________________     __________________________________________________________________________________________________  

(Datum)  (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. bzw. d. volljährigen Schülers/in / bei getrenntlebenden 

bzw. geschiedenen Eltern mit gemeinsamer Sorgeberechtigung – Unterschrift von beiden!) 


